
I. Ausgangspunkt

Die Ära des Deutschen Kaiserreichs sah die endgültige 
deutschlandweite Etablierung des in seinen Ursprüngen 
bis zu den Universitäten Halle (gegr. 1694) und Göttin-
gen (gegr. 1737) zurückreichenden Modells der For-
schungsuniversität, d. h. einer Bildungseinrichtung, in 
der die Weitergabe von Wissen wesensmäßig mit der 
Produktion neuen Wissens vereint ist. Diese Vereini-
gung unterscheidet die moderne von der vormodernen 
Universität, deren Lehrkräfte zwar neues Wissen hervor-
bringen konnten, es aber nicht mussten und in der Regel 
auch nicht taten. Sie erfüllten die Rollenerwartung mit 
der Bewahrung, Ordnung und Vermittlung von tradier-
tem Wissen,1 weshalb die wesentlichste Voraussetzung 
für ihr Amt eine gediegene Gelehrsamkeit war. Erst mit 
der allmählichen Durchsetzung des Forschungsimpera-
tivs, der sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Preußen 
herauszubilden begann,2 sahen sich Universitätsdozen-
ten im Verlauf des 19. Jahrhunderts der Erwartung aus-
gesetzt, sich nicht nur ihrer traditionellen Funktion als 
Vermittler überkommenen Wissens zu widmen, son-
dern sich darüber hinaus an der „Produktion spezialisier-
ten neuen Wissens im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Disziplin“3 zu beteiligen.4

Mit der alten Aufgabe der Weitergabe von Wissen 
sollte die neue Aufgabe, „selbst an der Wissenschaft zu ar-

beiten“, dem Ideal nach dahingehend verbunden sein, 
dass die Professoren mit ihrer auf dem aktuellen Wis-
sensstand ihres Faches aufbauenden Lehrtätigkeit in der 
Lage waren, ihre „Schüler zum wissenschaftlichen Den-
ken anzuleiten [und] wenn möglich auch zur Mitarbeit an 
der wissenschaftlichen Forschung heranzuziehen“, wie es 
der Berliner Pädagoge und Philosoph Friedrich Paulsen 
im Jahr 1898 formulierte.5 

Als Ort der Verwirklichung dieses Ideals einer Lehre, 
in der „nicht die blosse Tradition, sondern die Anleitung 
zur selbständigen Hervorbringung der Erkenntnis“ das 
Ziel ist,6 galt (und gilt) in erster Linie die sich um 1800 
von ihrer ursprünglichen propädeutischen Funktion 
emanzipierende philosophische Fakultät. In dieser im 19. 
Jahrhundert sowohl Geistes- als auch Naturwissenschaf-
ten umfassenden Fakultät trat nach Ansicht von Paulsen 
der Charakter der „deutschen Universität“ als „Pflanz-
schule der wissenschaftlichen Forschung“ vorzugsweise 
zutage, während in den drei auf die Ausbildung von 
Praktikern gerichteten Fakultäten für Theologie, Recht 
und Medizin „naturgemäß [...] die Überlieferung und 
Einprägung von Wissen, das für die technische Ausstat-
tung des Berufs erforderlich ist“, die größere Rolle spiele.7 
Deshalb werde in diesen Fakultäten auf die Lehrbega-
bung der Professoren „erheblich größerer Nachdruck“ ge-
legt als in den philosophischen, wo nicht der Lehrerfolg, 
sondern die wissenschaftliche Leistung das Kriterium 
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für die Auswahl der Lehrkräfte sei.8 Mithin stand für 
Paulsen zwar nicht in Zweifel, dass auch die Dozenten 
der juristischen Fakultät entsprechend der Doppelfunk-
tion der Universität als „Unterrichtsanstalt und als Werk-
stätte der wissenschaftlichen Forschung“ sowohl Lehrer 
als auch Forscher zu sein hatten, er ging aber davon aus, 
dass hier die Aufgabe der Weitergabe von Wissen gegen-
über jener der Wissenserzeugung eindeutig den Vorrang 
genieße. Auch nahm er an, dass die Vermittlung der Fä-
higkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, in der juristischen 
Fakultät am schwersten zu erreichen sei, weil die „Last 
des eigentlichen Lernens [...] nirgends so gross“ sei wie 
dort.9 Demnach war die juristische Fakultät in Paulsens 
Einschätzung eher eine „Unterrichtsanstalt“ denn eine 
„Forschungswerkstatt“, wie er sie, urteilt man nach sei-
nen Beschreibungen, in der philosophischen Fakultät in 
Reinform verwirklicht sah. 

Im Folgenden soll diese – im Hinblick auf die philo-
sophische Fakultät zweifellos idealisierende – zeitgenös-
sische Charakterisierung des Zustandes der deutschen 
Universitäten und ihrer Rechtsfakultäten zum Aus-
gangspunkt genommen werden, um einen kleinen Bei-
trag zur „Rekonstruktion der ‚Realgestalt‘ der deutschen 
Universität“10 im Hinblick auf die universitätshistorio-
graphisch wenig beachteten juristischen Fakultäten zu 
leisten, indem anhand der Freiburger Rechtsfakultät un-
tersucht wird, welches Gewicht dem Forschungsimpetus 
bei der Besetzung vakanter Professuren zukam (II.), in-
wieweit er die Lehre beeinflusste (III.) und ob durch ihn 
studentische Wissensproduktion angeregt wurde (IV.). 11

II. Zur Rolle der Forschungsorientierung bei der 
Besetzung juristischer Professuren

Die in der Einleitung beschriebene Doppelfunktion des 
Professors wurde in der Ära des Kaiserreichs von keiner 
der an den Besetzungsverfahren für die Lehrstühle der 
Freiburger Rechtsfakultät beteiligten Stellen zu irgendei-
ner Zeit in Frage gestellt – nicht vom badischen Kultus-
ministerium, das bereits 1870 an dem Fakultätsvorschlag 
für die Nachfolge des Kanonisten Emil Friedberg bemän-
gelte, dass der als Kandidat ins Auge gefasste Alfred Bore-
tius auf kirchenrechtlichem Gebiet – dem Hauptfach der 

Professur – noch nicht publiziert habe, ebenso wenig 
vom akademischen Senat, der 1872 bei der Nachfolge für 
den Strafrechtler Karl Binding unter Hinweis auf die 
Bedeutung wissenschaftlicher Leistungen die Nennung 
eines in dieser Hinsicht nicht ausgewiesenen Rechtsan-
walts als Kandidaten monierte, und auch nicht innerhalb 
der Fakultät, bei deren Kandidatensuche sich in diesem 
Fall – wie aus dem Briefwechsel von Binding mit dem 
zuständigen Referenten im badischen Kultusministeri-
um Wilhelm Nokk entnommen werden kann – alles um 
die „wissenschaftliche Produktivität“ der in Frage kom-
menden Dozenten drehte. Auch sonst behandelten die 
Ordinarien in ihren Berufungsgutachten – soweit diese 
überliefert sind – mit Ausnahme des international 
renommierten und damit über eine Begutachtung erha-
benen Römischrechtlers Otto Lenel stets die Publikati-
onstätigkeit der in Aussicht genommenen Kandidaten, 
wogegen die Lehrbefähigung bisweilen gar nicht thema-
tisiert wurde. Wurde sie thematisiert, umfasste die Beur-
teilung oft nur einen pauschal auf Lehrerfolge hinwei-
senden Satz, was indes nicht bedeutet, dass die Fakultät 
das Kriterium der didaktischen Fähigkeiten gering-
schätzte. Soweit bei wissenschaftlich ähnlich bewerteten 
Kandidaten die Lehrgabe des einen erwiesenermaßen 
größer war als die des anderen, kam ihr ohnehin das ent-
scheidende Gewicht zu, und im Fall des 1902 vor allem 
für die Abhaltung von Übungen eingerichteten Extraor-
dinariats für bürgerliches Recht stellte die Lehrbefähi-
gung sogar das erstrangige Auswahlkriterium dar. Aber 
auch bei der Besetzung von ordentlichen Professuren 
gab sich die Fakultät wiederholt Mühe, diesbezügliche 
Kenntnisse zu erlangen. Bei der Besetzung des Lehr-
stuhls für bürgerliches Recht und Kirchenrecht im Jahr 
1896 sowie des Lehrstuhls für Straf- und Prozessrecht im 
Jahr 1913 reisten gar eigens zwei Emissäre in das benach-
barte Basel, um die Lehrtätigkeit des Kandidaten Ulrich 
Stutz bzw. des Kandidaten Johannes Nagler in Augen-
schein zu nehmen, was sich dann in vergleichsweise aus-
führlichen Thematisierungen dieses Kriteriums in den 
beiden Berufungsgutachten niederschlug. 

Gleichwohl muss die wissenschaftliche Leistung als 
das für die Fakultät entscheidende Kriterium angesehen 
werden. Denn sie wurde im Gegensatz zu den didakti-
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schen Fertigkeiten in den Berufungsgutachten (mit der 
erwähnten Ausnahme von Lenel) stets angesprochen 
und überdies fast immer zuerst abgehandelt, so dass die 
Ausführungen zur Lehrbefähigung oft nur als ein An-
hängsel an die bisweilen recht ausführlichen Darlegun-
gen zu den Publikationen des Kandidaten erscheinen. 
Dieser Umstand wurde von keiner der an den Beru-
fungsverfahren beteiligten Stellen jemals gerügt. Viel-
mehr wurde zumindest in der Endphase des Kaiser-
reichs augenscheinlich die wissenschaftliche Leistung al-
lenthalben für so auschlaggebend gehalten, dass sich die 
Fakultät im Jahr 1914 bei der erstmaligen (letztlich erst 
1919 mit einem anderen Kandidaten vollzogenen) Beset-
zung der Stiftungsprofessur für Staats- und Völkerrecht 
(sog. Schleiden-Professur) zur Rechtfertigung der klei-
nen Zahl der von ihr vorgeschlagenen Kandidaten zu 
dem Hinweis genötigt sah, sie habe schließlich „pflicht-
gemäß“ neben der wissenschaftlichen Arbeit „auch“ die 
Lehrgabe in Betracht ziehen müssen; gleichzeitig setzte 
sie den 31-jährigen Extraordinarius Fritz Marschall von 
Bieberstein trotz einer positiven Charakterisierung sei-
ner Lehrtätigkeit ausdrücklich nur als Füllkandidaten 
auf die Berufungsliste, weil er „derzeit“ mangels eines 
„überzeugenden Oeuvres“ nur zu „Hoffnungen“ 
berechtige. 

Diese Einschätzung wurde im großherzoglichen Kul-
tusministerium allem Anschein nach uneingeschränkt 
geteilt. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Beru-
fung des wissenschaftlich bislang nur mit seiner (wenn 
auch verschiedentlich gelobten) Habilitationsschrift zur 
Verantwortlichkeit und Gegenzeichnung bei Anordnun-
gen des obersten Kriegsherrn hervorgetretenen Mar-
schall von Bieberstein dort jemals erwogen wurde, ob-
wohl die Anstellung einer besoldungstechnisch „billigen“ 
Nachwuchskraft die einzige Möglichkeit gewesen wäre, 
die Besetzung des Lehrstuhls mit den vergleichsweise ge-
ringen Erträgnissen der Schleiden-Stiftung12 zu finanzie-
ren. Ganz im Gegenteil ließen die Verantwortlichen in 
Karlsruhe nichts unversucht, um mit dem von der Frei-
burger Fakultät favorisierten 57-jährigen Würzburger 
Ordinarius Christian Meurer einen Professor zu gewin-
nen, der sich als einer der führenden Staatskirchenrecht-
ler seiner Zeit und einer Autorität auf verschiedenen Ge-
bieten des Völkerrechts eines mehr als „überzeugenden 

Oeuvres“ rühmen konnte, und sie waren dabei auch wie-
derholt zu finanziellen Zugeständnissen bereit. Damit 
kann davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 1914 
von dem Historiker Ernst Fabricius als Vertreter der Al-
bert-Ludwigs-Universität in der ersten Kammer der ba-
dischen Landstände getätigte Aussage, wonach der 
„oberste Grundsatz“ für die Auswahl von Professoren 
stets sei, nur die „wissenschaftlich beste Kraft“ zu beru-
fen13, zumindest zu diesem Zeitpunkt auch für die juris-
tische Fakultät als uneingeschränkt gültig angesehen 
wurde. 

III. Zur Rolle der Forschungsorientierung in der 
juristischen Lehre

Der Ort, an dem sich die Verbindung von Forschung 
und Lehre an den Universitäten des Kaiserreichs vor-
zugsweise realisierte, waren die Seminare und Institute, 
die geradezu als eine Institutionalisierung dieses Prin-
zips gelten. Die Einrichtung von Seminaren setzte sich 
an deutschen Universitäten erstmals in den 1870er Jah-
ren in breiterem Umfang durch. Zuvor waren sie außer-
halb der klassischen Philologie, die hier die Vorreiterrol-
le innehatte, lediglich sporadisch zu finden. Die philolo-
gischen Seminare dienten ursprünglich der 
Lehrerausbildung, doch diese Funktion wurde im Laufe 
der Zeit durch eine fachwissenschaftliche Ausrichtung 
verdrängt, deren Ziel es war, die Studenten zu selbstän-
digem Denken zu erziehen und sie durch die Abfassung 
eigener, im Seminar zu diskutierender philologischer 
Arbeiten methodisch zu schulen. 

Diese Forschungsorientierung wurde im juristischen 
Bereich nur selten übernommen. Hier stand im Zeichen 
der stets virulenten Diskussion um die Verbesserung der 
als mangelhaft empfundenen Ausbildung der Studenten 
für die juristische Praxis von Anbeginn die Berufsbil-
dungsfunktion im Vordergrund. Deshalb blieben for-
schungsorientierte Seminare in juristischen Fakultäten 
eine seltene Ausnahme. Hier dominierten allgemeine 
Fakultätsseminare, an denen im Unterschied zu den in 
philosophischen Fakultäten vorherrschenden speziali-
sierten „Einmann-Seminaren“ alle Professoren und Fä-
cher beteiligt waren. Sie zielten vor allem auf die Hebung 
des Ausbildungsstandes zukünftiger juristischer Prakti-
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ker, weshalb die seminaristischen Lehrveranstaltungen, 
die sich in den juristischen Fakultäten vor allem nach 
1900 verstärkt etablierten, ihren Schwerpunkt in Übun-
gen hatten, deren Zielsetzung gerade nicht die Anlei-
tung zu „selbständiger wissenschaftlicher Forschung“ 
war, sondern in der auf praktische Verwertbarkeit ab-
gestellten Bearbeitung von Rechtsfällen lag. So zeigte 
sich für den Zeitgenossen Paulsen auch gerade hier am 
deutlichsten der Unterschied zwischen der juristischen 
und der philosophischen Fakultät, weil in Letzterer die 
seminaristischen Lehrveranstaltungen einen „Charak-
ter von Schulen der wissenschaftlichen Forschung“ auf-
weisen würden.14 Derart weitreichend konnte die Ver-
bindung von Forschung und Lehre in der juristischen 
Fakultät angesichts ihrer unzweifelhaft vorherrschen-
den Funktion der Ausbildung juristischer Praktiker 
freilich nicht gelten, doch das Prinzip richtete sich oh-
nehin in erster Linie an den wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Und zumindest für ihn gab es auch in den 
Rechtsfakultäten seminaristische Lehrveranstaltungen, 
die der „Förderung der eigenen wissenschaftlichen Tätig-
keit“ dienten und „eigenes Forschen und wissenschaftli-
che Produktion“ anregen sollten.15

In Freiburg lässt sich eine derartige Lehrveranstal-
tung erstmals Ende der 1880er Jahre identifizieren. Da-
mals wurde durch den Privatdozenten Lassa Oppen-
heim eine als „Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet des Kriminalrechts“ bezeichnete Lehr-
veranstaltung angeboten, deren Titel in die genannte 
Richtung weist. Überdies scheint der Adressatenkreis 
in fortgeschrittenen Studenten bestanden zu haben, 
denn die Veranstaltung fand, obwohl sich Interessenten 
meldeten, letzten Endes nicht statt, weil die Kenntnisse 
der Bewerber als zu gering angesehen wurden. Danach 
findet sich in den Vorlesungsverzeichnissen längere 
Zeit keine Lehrveranstaltung mit einer ähnlichen Be-
zeichnung, wobei sich der Charakter der angebotenen 
Übungen u. Ä. aus den Ankündigungen nicht immer 
klar erkennen lässt. So hat beispielsweise der seit 1875 
in Freiburg als Professor für deutsches Recht wirkende 
Karl von Amira Anfang der 1890er Jahre zweimal eine 
„germanistische Übung“ angeboten, die dem Titel nach 
zu einem Typus gehört, dem der Berliner Rechtshisto-

riker Heinrich Brunner im Jahr 1893 den Zweck zu-
schrieb, eine kleine Zahl von Studenten in das selbstän-
dige Studium der Rechtsquellen einzuführen und zur 
Forschung anzuregen.16 Eindeutiger wird die Sache erst 
Ende der 1890er Jahre, als der Kirchenrechtshistoriker 
Ulrich Stutz seine besonderen wissenschaftlichen Inter-
essen durch mehrere als „kirchenrechtliche Seminare“ 
betitelte Quellenübungen in den seminaristischen Un-
terricht einbrachte. Da Stutz, wie weiter unten gezeigt 
wird, als Anreger kirchenrechtlicher Arbeiten hervor-
trat, kann wohl angenommen werden, dass ihm diese 
Lehrveranstaltungen auch als Plattform für den Kon-
takt mit fortgeschrittenen und wissenschaftlich interes-
sierten Studenten dienten. Ähnliches könnte für den 
Privatdozenten Hermann Kantorowicz gelten, der seine 
Beschäftigung mit der mittelalterlichen Rechtswissen-
schaft in die Lehre einfließen ließ, indem er entspre-
chende Übungen anbot, die sich mit ihrem ungewöhn-
lichen Gegenstand ebenfalls kaum an die bloß exam-
ensorientierten Durchschnittsstudenten gewandt ha-
ben dürften. Darüber hinaus hat Kantorowicz im 
Wintersemester 1909/10 eine als „rechtsphilosophisches 
Seminar, für Juristen und Philosophen“ betitelte Lehr-
veranstaltung abgehalten, bei der es sich vielleicht erst-
mals um ein Seminar im heute geläufigen Sinne des 
Wortes handelte. Der zum Wintersemester 1911/12 nach 
Freiburg gekommene Römischrechtler Joseph Partsch 
bot dann ebenfalls als „Seminare“ bezeichnete Lehrver-
anstaltungen für „Vorgerückte“ sowie auf den Methoden 
der Interpolationenforschung basierende Quellenexe-
gesen an, bei denen es sich um wissenschaftliche Lehr-
veranstaltungen im oben genannten Sinn handelte. 
Aber auch die nicht rechtsfall- oder examensorientier-
ten Übungen anderer Professoren wie diejenigen des 
Straf- und Prozessrechtlers Richard Schmidt oder des 
Rechtshistorikers und Kirchenrechtlers Alfred Schultze 
werden wohl in die wissenschaftliche Arbeit eingeführt 
haben, da auch bei ihnen Lehrer-Schüler-Verhältnisse 
und Anregungen zur Abfassung von Dissertationen 
identifizierbar sind, so dass es mindestens seit der Jahr-
hundertwende auch in der juristischen Fakultät ver-
stärkt Unterweisungen in die Methodik der wissen-
schaftlichen Arbeit gab.
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IV. Zur Anregung studentischer Wissensproduktion

Mit der allmählichen Etablierung eines Typus von Lehr-
veranstaltungen, „in denen eigentlich wissenschaftliche 
Studien getrieben werden“,17 erlangte auch das dritte Ele-
ment der universitären Forschungsorientierung, die 
Wissensproduktion durch Studenten, eine größere 
Bedeutung. Über die in den angesprochenen Lehrveran-
staltungen verfassten Studienarbeiten zu Übungszwe-
cken lässt sich freilich nichts aussagen, so dass die stu-
dentische Wissensproduktion nur in Bezug auf Disserta-
tionen und die Bearbeitung von Preisaufgaben genauer 
untersucht werden kann. Letzteres war ein im 19. Jahr-
hundert recht verbreitetes Mittel, um Studenten zur 
Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten anzuregen, 
indem für die beste Bearbeitung eines von einer Fakultät 
gestellten Themas ein Preisgeld ausgelobt wurde. An der 
Universität Freiburg existierte zu diesem Zweck die sog. 
Jubiläumsstiftung der Stadt Freiburg, aus deren Erträg-
nissen jedes Jahr 160 RM als Preis für eine im turnusmä-
ßigen Wechsel von einer der vier Fakultäten gestellten 
Aufgabe verwendet wurden. Daneben kam die juristi-
sche Fakultät nach der Errichtung der Schleiden-Stif-
tung im Jahr 1896 in den Genuss einer eigenen, mit 1.000 
RM dotierten Preisaufgabe, die thematisch allerdings auf 
völkerrechtliche und staatswissenschaftliche Studien 
beschränkt war. Ein großer Erfolg war derartigen Preis-
aufgaben indes nicht beschieden, denn es sind sowohl 
für die Jubiläums- als auch für die Schleiden-Stiftung 
Fälle nachweisbar, in denen überhaupt keine oder nur 
eine einzige Bearbeitung des gestellten Themas einging, 
und bisweilen waren die eingereichten Arbeiten von 
einer so schlechten Qualität, dass kein Preis vergeben 
wurde. Erfolgreicher war dagegen ein 1903 von Ulrich 
Stutz initiierter Kirchenrechtspreis, der freilich auf seine 
Person zugeschnitten war und daher einer anderen Kon-
zeption folgte als die Preisausschreiben der Jubiläums- 
und der Schleiden-Stiftung. Diese wandten sich undiffe-
renziert an die Gesamtheit der Studierenden, während 
der stets als Anreger kirchenrechtlicher Studien auftre-
tende Stutz seinen Preis gezielt für die Förderung eigener 
Studenten einsetzte. Dazu bot sich ihm erstmals 1901 
eine Möglichkeit, als die Fakultät ihm für das Preisaus-
schreiben der Jubiläumsstiftung die Stellung einer Auf-

gabe zum Kirchenpatronatsrecht in Baden zubilligte. 
Diese führte nach Stutz’ eigenem Bekunden zu einem 
außergewöhnlichen Erfolg, weil die eingereichten Studi-
en nicht lediglich das Niveau studentischer Arbeiten, 
sondern das echter wissenschaftlicher Untersuchungen 
erreicht hätten. Deshalb wollte er ein Jahr später erneut 
ein bereits ins Auge gefasstes Thema aus dem badischen 
Kirchenrecht im Rahmen einer Preisaufgabe bearbeiten 
lassen. Die Fakultät unterstützte dieses Vorhaben und 
erklärte sich bereit, das Preisausschreiben in ihrem 
Namen durchzuführen und im Falle einer Promotion 
auf der Grundlage der siegreichen Preisarbeit auf die 
sonst üblichen Promotionsgebühren zu verzichten. 
Nachdem auch der Senat sein Plazet zu dem geplanten 
Vorhaben gegeben hatte, stellte das Kultusministerium 
schließlich „ausnahmsweise“ 150 RM als Preis zur Verfü-
gung. Dieser wurde 1903 dem 1880 in Gerolsheim gebo-
renen cand. jur. Fritz Geier für seine Arbeit über die 
Durchführung der kirchlichen Reformen Josephs II. im 
vorderösterreichischen Breisgau verliehen. Die Arbeit 
wurde später von der Fakultät als Dissertation angenom-
men und 1905 in der Reihe „Kirchenrechtliche Abhand-
lungen“ veröffentlicht. Ein Jahr darauf beantragte Stutz 
nach dem von ihm behaupteten erneuten großen Erfolg 
des Preisausschreibens noch einmal 150 RM, um wieder 
„junge badische Juristen dazu [zu bringen], dem heimatli-
chen Kirchenrecht Aufmerksamkeit zu schenken“, und 
auch diesem Antrag wurde vom Kultusministerium 
stattgegeben. Stutz stellte daraufhin das Thema „Die 
kirchliche Rechtspersönlichkeit im Großherzogtum Baden“ 
zur Bearbeitung. Der Preis ging 1904 vermutlich an die 
von Fritz Amann aus Bruchsal verfasste Schrift „Die 
kirchliche Rechtspersönlichkeit im Großherzogtum Baden 
(nach Rechtsgrund, Trägerschaft und Inhalt)“, die vier 
Jahre später von der Fakultät als Dissertation angenom-
men und im Jahr 1909 als 24. Band des Archivs für 
öffentliches Recht publiziert wurde.

Mit dem Ausscheiden von Stutz im Jahr 1904 entfiel 
diese besondere Anregung zur Abfassung von Disserta-
tionen wieder, doch an Promotionswilligen bestand ins-
besondere in der titelseligen Wilhelminischen Periode 
nicht gerade ein Mangel. Allerdings war die Qualität der 
üblicherweise fertig von außerhalb der Universität ein-
gereichten juristischen Doktorarbeiten notorisch 
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18 Von Amira, Reform der Doktorpromotion, in: Akademische 
Rundschau, Jg. 1912/13, S. 572.

19 So die Formulierung von Paulsen, Unterrichtsanstalt (Fn. 9), S. 155. 

schlecht, was während der gesamten Zeit des Kaiser-
reichs ein Gegenstand immer wiederkehrender Kritik 
war. Es gab damals sogar ausgesprochene „Doktorfabri-
ken“, in denen quasi industriemäßig alljährlich Hunder-
te junger Juristen, die bisweilen lediglich ihre binnen 
Sechswochenfrist verfassten preußischen Referendarar-
beiten als Dissertationen vorlegten, promoviert wurden. 
Das war in Freiburg zwar nicht möglich, aber auch hier 
waren die Anforderungen für die Annahme einer Dis-
sertation zumindest bis zum Ende des 19. Jahrhundert 
nicht besonders hoch. Im Grundsatz ließ die Fakultät die 
Vorlage eines specimen eruditionis genügen, wodurch 
der ursprüngliche Charakter der Promotion als Studien-
abschlussexamen noch deutlich zum Ausdruck kommt: 
Das primäre Ziel bestand nicht in der Erbringung des 
Nachweises einer besonderen wissenschaftlichen Befä-
higung in einem bestimmten Fachgebiet, sondern in der 
Darbietung des Beweises einer vielseitigen Fachbildung. 
Mit anderen Worten war nicht der Aspekt der Generie-
rung neuen Wissens, sondern die kunstgerechte Bear-
beitung bekannter Themen das (zumindest für die An-
nahme der Dissertation) entscheidende Kriterium. Aus 
diesem Grund legte die Fakultät anfangs auch großes 
Gewicht auf die „Selbständigkeit“ der eingereichten Ar-
beit sowohl im Hinblick auf ihre Fertigstellung als auch 
in Bezug auf die Auswahl des Themas. Das heißt, die 
Kandidaten sollten schon durch das Erkennen eines ge-
eigneten Dissertationsgegenstandes ihre umfassende 
Beherrschung des Stoffes nachweisen und die Arbeit 
dann ohne jede Hilfestellung durch die Fakultät oder 
durch eines ihrer Mitglieder bearbeiten. Besonders Karl 
von Amira war ein entschiedener Vertreter dieser Positi-
on. Deshalb protestierte er 1888 gegen ein Votum Hein-
rich Rosins, in dem dieser die Annahme einer von ihm 
begutachteten Doktorarbeit von detaillierten Ände-
rungsvorgaben abhängig machte. Auch musste nach 
Meinung von Amiras das Thema vom Kandidaten selbst 
gefunden werden, weil, wie er es ein Vierteljahrhundert 
später ausdrückte, „ein wissenschaftlich tiefer gebildeter 
Mann vor allem sein Arbeitsthema selber finden sollte“18. 
Grundsätzlich war die Fakultät mit ihm bis in die 1890er 
Jahre hinein darin auch einer Meinung, denn Anfragen 
zur Stellung von Dissertationsthemen wurden wieder-
holt abschlägig beschieden. Allerdings ging zumindest 
Rosin bereits Ende der 1880er Jahre dazu über, die An-
fertigung von Doktorarbeiten anzuregen, indem er 1887 
einem Studenten ein öffentlich-rechtliches Thema zur 

Ausarbeitung empfahl und 1894 eine in einer Übung 
zum badischen Gemeinderecht entstandene Studienar-
beit zur Dissertation ausbauen ließ. Damit bahnte sich 
hier ein Funktionswandel der Doktorarbeit an, der sich 
im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts immer stärker 
bemerkbar machte. Nunmehr wurden Dissertationen 
von vielen Dozenten ganz offen als Mittel verwendet, um 
von ihnen erkannte Forschungsdesiderate bearbeiten zu 
lassen. Das war neben dem genannten Rosin und dem 
bereits weiter oben als Anreger kirchenrechtlicher Studi-
en behandelten Stutz vor allem bei Richard Schmidt der 
Fall, für den zwischen 1901 und 1913 mehrere Themen-
stellungen nachweisbar sind. Aber auch andere Profes-
soren wie Alfred Schultze traten als Initiatoren und Be-
treuer von Studien hervor, und in der ersten Hälfte der 
zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts war die Anregung 
von Dissertationen durch Dozenten augenscheinlich so 
selbstverständlich, dass die Fakultät eine entsprechend 
umfangreiche Tätigkeit auf diesem Gebiet zweimal ge-
genüber dem Kultusministerium zur positiven Charak-
terisierung von Professoren-Kandidaten heranzog.

Da der konstatierte Anstieg in der Zahl der nicht von 
außen fertig eingereichten, sondern intern vergebenen 
Doktorarbeiten zeitlich mit der Intensivierung des semi-
naristischen Unterrichts zusammenfällt, kann ange-
nommen werden, dass ungefähr ab der Jahrhundert-
wende auch in der juristischen Fakultät zunehmend die 
bereits aus der philosophischen Fakultät bekannte Er-
scheinung Platz griff, dass Dissertationen „mit eigentli-
chem wissenschaftlichen Charakter“ vorzugsweise aus Se-
minaren hervorzugehen pflegten.19 In diesen Rahmen 
passt auch, dass in einer Neufassung der Promotions-
ordnung aus dem Jahr 1904 erstmals der Passus Eingang 
fand, die Dissertation müsse „wissenschaftlich beachtens-
wert“ sein und die Fähigkeit des Bewerbers dartun, 
„selbständig wissenschaftlich zu arbeiten“. Inwieweit die-
se Klausel, die im Übrigen auch durch die seit dem Ende 
des 19. Jahrhundert stark steigenden Promotionszahlen 
veranlasst worden sein könnte, wirklich zu einer Erhö-
hung der Qualität von Durchschnittsdissertationen 
führte, muss dahingestellt bleiben; jedenfalls drückt sich 
in dem erwähnten Paragraphen der fortschreitende 
Wandel des Charakters der Dissertation von einer blo-
ßen Studienabschlussarbeit zu einer wissenschaftsför-
dernden Studie aus, die zur damaligen Zeit verstärkt als 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Promotion gefor-
dert wurde.
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V. Fazit

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die drei von 
Paulsen formulierten Elemente der „deutschen Universi-
tät“ – die Arbeit von Dozenten „an der Wissenschaft“, die 
Anleitung von „Schüler[n] zum wissenschaftlichen Den-
ken“ und die Heranziehung von Studenten „zur Mitar-
beit an der wissenschaftlichen Forschung“ – auch in der 
Freiburger juristischen Fakultät zum Tragen kamen. Für 
die beiden letztgenannten Elemente galt dies allerdings 
erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und nur in Bezug 
auf einen kleinen Kreis von Studenten. Dagegen wurde 
der Grundsatz, dass sich Universitätslehrer nicht nur als 
Vermittler, sondern auch als Mehrer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu betätigen hatten, wesentlich früher 
umgesetzt. Im Hinblick auf die Professoren etablierte er 
sich endgültig in den 1860er Jahren, nachdem am Anfang 
dieser Dekade mit dem Hofgerichtsrat Wilhelm Behaghel 
letztmals ein wissenschaftlich gänzlich unausgewiesener 
Praktiker zum Ordinarius ernannt worden war.20 Nach 
ihm gelangten nur noch Personen auf einen Lehrstuhl 
der Fakultät, die zum Zeitpunkt ihrer Berufung mindes-
tens zwei Monographien und meist noch mehrere klei-
nere Schriften aus dem Fachbereich der jeweiligen Pro-
fessur publiziert hatten. Im Hinblick auf Privatdozenten 

etablierte sich das Prinzip im Jahr 1873. Damals wurde 
durch den Erlass einer juristischen Habilitationsord-
nung im Grundsatz die heute bekannte Form der Habili-
tation eingeführt, so dass die Lehrbefugnis zur Zeit des 
Kaiserreichs nur unter Vorlage einer (regelmäßig mono-
graphischen) Spezialstudie über einen Gegenstand aus 
dem Fachgebiet, für das die venia legendi beantragt wur-
de, erlangt werden konnte. Damit waren alle seit dem 
Ende der 1860er Jahre ernannten Professoren und Pri-
vatdozenten „Forscher“ im Sinne von aktiv am Prozess 
der Wissensgenerierung in einer Disziplin beteiligten 
Personen, die in den rund fünf Dekaden des Kaiser-
reichs eine zuvor ungesehene Zahl an Schriften publi-
zierten und auf diese Weise die juristische Fakultät in 
Freiburg zumindest in dieser Hinsicht unzweifelhaft zu 
einer „Forschungsfakultät“ machten.

Dr. Frank Zeiler ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

mit dem Aufbau einer Medaillendatenbank zum The-

ma Recht und Gerechtigkeit befasst.

20 Der Fall des verdienten badischen Verwaltungsbeamten Albert 
Gebhard, für den 1890 mit der Einrichtung einer ebenso singu-
lären wie überflüssigen Professur für Reichszivilrecht (die er fak-
tisch nur rund sechs Monate versah) eine Art Sinekure geschaffen 
worden war, bleibt als völlig atypisch außer Betracht.
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